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1  Rechtliche Rahmenbedingungen 

1.1.  Untersuchungsgegenstand 

Als besonders geschützte Arten gelten gem. § 7 Abs. 2 BNatSchG1 u. a. Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der 

FFH-Richtlinie geführt werden, alle europäische Vogelarten sowie Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG genannt sind, insbesondere also der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV2005). Als streng 

geschützt gelten besonders geschützte Arten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (ersetzt durch EG VO 

318/2008), in Anhang IV der FFH-Richtlinie oder in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufge-

führt sind. 

Die Verordnung (EG) Nr. 338/97 dient dem Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch 

Überwachung des Handels. Anhang A (ersetzt durch EG VO 318/2008) enthält – teilweise im Einklang mit den An-

hängen der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie - eine Vielzahl von Arten, die weder in Anhang IV FFH-RL 

noch in der BArtSchV geführt werden, darunter Baumfalke, Turmfalke und Mäusebussard, Uhu, Steinkauz und Wal-

dohreule, Schwarzstorch und Turteltaube. Sie sind somit – auch wenn die Intention der Verordnung eine andere ist 

– auch bei Eingriffsvorhaben relevant. 

Anhang IV der FFH-RL umfasst „streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse“. 

Hierzu zählen u. a. alle in Deutschland beheimateten Fledermäuse, verschiedene Reptilien und Amphibien sowie 

Vertreter mehrerer wirbellosen Artengruppen wie Libellen und Schmetterlinge. 

Darüber hinaus führt die Bundesartenschutzverordnung alle europäischen Reptilien und Amphibien und die über-

wiegende Zahl der Säugetiere (mit Ausnahme einzelner Kleinsäuger und Neozoen) als besonders geschützt auf. Bei 

den Wirbellosen werden u. a. alle Arten der Gattungen Coenonympha (Wiesenvögelchen), Colias (Gelblinge), Erebia 

(Mohrenfalter), Lycaena (Feuerfalter), Maculinea, Polyommatus (Bläulinge), Pyrgus (Würfeldickkopffalter) und Zyga-

ena (Widderchen) aufgeführt, außerdem alle Prachtkäfer, Laufkäfer der Gattung Carabus, Bockkäfer und Libellen. 

Die artenschutzrechtlichen Regelungen bezüglich der sog. „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

wird erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung be-

stimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Gesetz über Naturschutz und Landschafspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 

durch Art. 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706). 
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1.2. Verbotstatbestände und -regelungen 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-

, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeit erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder sie zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie 

oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 nicht vor, soweit die ökologische 

Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt werden kann. Insoweit liegt auch kein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 vor. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild le-

bender Pflanzen der besonders geschützten Arten gilt Satz 2 bis 4 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 

Arten als die in Anhang IV der FFH-RL oder die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführten Arten 

oder europäische Vogelarten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein 

Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nicht vor. 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG bestimmt, dass die zuständigen Behörden von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere 

Ausnahmen auch aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozia-

ler oder wirtschaftlicher Art zulassen können. 

Aufgabe der artenschutzrechtlichen Prüfung ist die Klärung der Frage, ob von der Planung – unabhängig von allge-

meinen Eingriffen in Natur und Landschaft – besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten im Sinne des 

§ 44 BNatSchG betroffen sind, welche Beeinträchtigungen für die geschützten Arten zu erwarten sind und ob sich 

für bestimmte Arten das Erfordernis und die Möglichkeit für eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG ergibt. Die Prüfung folgt dabei dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV 2011). 

Zu beachten ist auch der § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes, der in Abs. 4 bestimmt, dass ein Verantwortlicher 

nach dem Umweltschadensgesetz, der eine Schädigung geschützter Arten oder natürlicher Lebensräume verursacht, 

die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 

durchzuführen hat. 

Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes ist nach § 19 Abs. 1 

BNatSchG jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des güns-

tigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. Abweichend von Satz 1 liegt eine Schädigung nicht 

vor bei zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen von Tätigkeiten eines Verantwortlichen, die von der zuständi-

gen Behörde nach den §§ 34, 35, 45 Abs. 7 oder § 67 Abs. 2 oder, wenn eine solche Prüfung nicht erforderlich ist, 

nach § 15 oder auf Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des Baugesetzbuchs genehmigt 

wurden oder zulässig sind. Arten im Sinne des Absatzes 1 sind gem. Abs. 2 diejenigen Arten, die in Art. 4 Abs. 2 

VSchRL, Anhang I VSchRL oder den Anhängen II und IV der FFH-RL aufgeführt sind. 
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2  Beschreibung von Vorhaben und Plangebiet 

2.1  Vorhaben 

Das Ziel der Planung der Stadt Bad Camberg ist die Arrondierung des bestehenden Gewerbegebiets für die Eigen-

entwicklung und die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen für die Betriebserwei-

terung eines vor Ort ansässigen Unternehmens. 

Das Unternehmen HACA Leitern in Bad Camberg hat im Anschluss an seine genutzten Betriebsflächen weitere Flä-

chen im Eigentum, die für Betriebserweiterungen benötigt werden. Die Flächen liegen zwischen dem Gewerbege-

biet mit den bestehenden Betriebsgrundstücken und der Trasse der neuen B 8. Es ist das Ziel des Unternehmens, 

die in seinem Eigentum stehenden und derzeit landwirtschaftlich und zur Pferdehaltung genutzten Flächen für zu-

künftige Betriebserweiterungen zu sichern und Baurecht zu erhalten. Die Grundstücke sind eingebunden in das Flur-

neuordnungsverfahren, das im Zuge des Neubaus für die B 8-Umgehungsstraße notwendigerweise durchgeführt 

wird.  

Das Plangebiet umfasst in der Flur 9 (Gemarkung „Camberg“) Teile der Flurstücke 31, 27, 28, 34/2, 70 und 65. Ein-

bezogen werden Wegegrundstücke zur Anbindung des Gebiets an die bestehenden Gewerbeflächen.2 

Der ca. 1,49 ha große Planbereich grenzt im Süden und im Osten an bestehende Gewerbeflächen an. Westlich und 

nördlich schließt sich freie Feldflur an. Nordöstlich des Plangebietes wird in Zukunft die planfestgestellte Ortsumge-

hung der B 8 verlaufen. Der Planbereich wird aktuell als Pferdeweide genutzt, welcher von Gehölzstrukturen um-

geben ist. 

 

 

2)    © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie <2022> , © OpenStreetMap 

Abbildung 1: Lage des Plangebiets.2  
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2.2  Schutzgebiet und -objekte 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten. Das nächstgelegene FFH-Gebiet 

„Wald östlich Ohren“, mit einer Größe von ca. 137 ha, liegt ca. 1.900 m westlich des Plangebietes (Nr. 5715-301). 

Die Erhaltungsziele beinhalten unter anderem den Erhalt bzw. die Förderung der vorhandenen Lebensraumtypen, 

Biotopkomplexe und Strukturen mit ihrer biotoptypenspezifischen Fauna.  

Das FFH-Gebiet liegt angrenzend zum LSG „Auenverbund Lahn-Dill“, welches mit einer gesamten Größe von 6.728 

ha ca. 400 m östlich sowie 1.850 m westlich des Plangebiets liegt. Ebenfalls im Westen ist das vom LSG überlagerte 

Naturschutzgebiet „Wörsbachtal“, welches als Biotop-Mosaik einer großen Vielfalt verschiedener Tierarten einen 

Lebensraum bietet. Ein funktioneller Zusammenhang zwischen dem Plangebiet und den in einiger Distanz verorteten 

Schutzgebieten ist nicht zu erkennen. 

Als nach §30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope befinden sich überlagert vom Landschaftsschutzgebiet das ca. 

400 m östlich gelegene Biotop „Ufergehölz am Emsbach bei Bad Camberg“, sowie das nordöstlich liegende Biotop 

„Nasswiese in der Wiesenau bei Erbach“ (s. Abb. 2, Nr. 1 u. 2). 3 

Westlich des Plangebiets befindet sich zudem in ca. 750 m Entfernung das Biotop „Streuobstbestand an der Auto-

bahnauffahrt Bad Camberg“ (Abb. 2, Nr. 3). Ein funktionaler Zusammenhang zum Plangebiet ist hier ebenfalls nicht 

zu erkennen. 

 

 

 

3)   Natureg Viewer Hessen (HLNUG), abgerufen am 26.07.2022. 

Abbildung 2: Gesetzlich geschützte Biotope in der Umgebung des Plangebietes (roter Kreis).3  

 

2 

1 

1 

3 
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2.3 Vegetation und Biotopstruktur 

Das Plangebiet stellt derzeit eine intensiv genutzte Pferdeweide dar, welche durch einen Gehölzsaum umlaufend 

gesäumt ist. 

Der Gehölzsaum besteht überwiegend aus Spitzahorn, aber auch Eschen, Buchen und einzelne Robinien und Nadel-

bäume (Fichten, Blautanne) sind am Aufbau beteiligt. Der Unterwuchs ist teils sehr dicht und beinhaltet Hartriegel, 

Hasel, Weißdorn, Liguster und Kirsche. Auch Brombeeren wachsen in einzelnen Abschnitten. Vereinzelt sind Robi-

nien anzutreffen. Im Zentrum wachsen einige Hänge-Birken als eine Art Bauminsel. Baumhöhlen sind keine vorhan-

den. 

Die als Pferdeweide genutzte frische Glatthaferwiese wird von Obergräsern (Glatthafer, Fuchsschwanz, Knäuelgras) 

dominiert. Darüber hinaus sind krautige Arten wie Hahnenfuß und Wiesen-Storchschnabel zu finden. Das Vorkom-

men von Brennnesseln und Giersch, innerhalb des teils durch Tritt geschädigten Grünlandes, lassen auf einen hohen 

Stickstoffgehalt im Boden schließen. 

Der Standort ist weder besonders nass noch besonders trocken. Es kommen weder geschützte Pflanzenarten noch 

Pflanzengesellschaften vor. 

 

Tabelle 1: Artenliste der Frischwiese im Plangebiet (Aufnahme am 09.05.2022) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuordnung 

Achillea millefolium Schafgarbe Frischwiesen und -weiden OC Arrhenetalia,  

B Cirsio-Brachypodion, Prunetalia 

Aegopodium  

podagraria 

Gewöhnlicher Giersch Unkrautfluren, Wälder VC Aegopodion podagrariea,  

AC Urtico-Aegopodietum,  

V Alno-Ulmion, K Querco-Fagetea 

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz Feuchtwiesen, Frischwie-

sen und -weiden 

KC Molinio-Arrhenatheretea,  

O Arrhenatheretalia,  

V Filipendulion, V Calthion 

Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel 
 

O Arrhenatheretalia,  

V Arction lappae 

Arrhenatherum elatius Glatthafer Frischwiesen und -wei-

den, Raine u.a. 

VC Arrhenatherion 

Bellis perennis Gänseblümchen Frischwiesen und -weiden V Arrhenatherion elatioris,  

V Cynosurion 

Dactylis glomerata Knaulgras Unkrautfluren, Feucht-

wiesen, Frischwiesen und 

-weiden, Trocken-, Halb-

trockenrasen, Säume, 

Wälder 

O Arrhenatheretalia, O Atropetalia,  

K Artemisietea, V Alno-Ulmion,  

V Mesobromion erecti 

Daucus carota gewöhnliche Möhre nährstoffreiche Stauden- 

und Unkrautfluren, 

Frischwiesen und -weiden 

VC Dauco-Melilotion, V Mesobro-

mion erecti 

Erodium cicutarium Gewöhnlicher Reiher-

schnabel 

Äcker und kurzlebige Un-

krautfluren, Trocken- und 

Halbtrockenrasen 

KC Sedo-Scleranthetea 

Galium mollugo agg. Wiesen-Labkraut nährstoffreiche Unkraut-

fluren, Feuchtwiesen 

VC Arrhenatherion 

Geranium pratense Wiesen-Storchschnabel nährstoffreiche Unkraut-

fluren, Frischwiesen und -

weiden 

AC Arrhenatheretum,  

V Aegopodion podagrariae (Trennart) 
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Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau Frischwiesen, Säume O Arrhenatheretalia; Arrhenathere-

tum, DO Glechometalia Atropion, 

Alno-Ulmion 

Plantago lanceolata Spitzwegerich Frischwiesen und -weiden KC Molinio-Arrhenatheretea 

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß Feuchtwiesen, Frischwie-

sen und -weiden 

KC Molinio-Arrhenatheretea,  

V Polygono-Trisetion, Arrhenatherion 

elatioris, Calthion 

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer Feuchtwiesen, Frischwie-

sen und -weiden 

KC Molinio-Arrhenatheretea,  

O Arrhenatheretalia,  

O Molinietalia caeruleae 

Taraxacum  

sect. ruderalia 

Wiesen-Löwenzahn Frischwiesen und -weiden O Arrhenatheretalia, B Plantaginetea, 

Artemisietea, Agropyretea 

Trifolium repens Weiß-Klee Feuchtwiesen, Frischwie-

sen und -weiden 

VC Cynosurion; B Plantaginetea 

Urtica dioica Große Brennnessel nährstoffreiche Unkraut-

fluren, Bruch- und Auen-

wälder 

KC Artemisietea 

 

 

Abbildung 3: Blick über das Plangebiet. Rechts ist der Gehölzsaum zu erkennen, hinten links die Bauminsel aus Birken und im 

Übrigen der Gräser dominierte Grünlandbestand. Foto: IBU 2022 
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3 Abschichtung 

Mögliche artenschutzrelevante Wirkungen ergeben sich durch das Vorhaben aufgrund der beschriebenen Biotop-

struktur durch den Verlust von Brut- und Nahrungshabitaten von Frei- und Bodenbrütern. Zwar wird ein Großteil 

der umgebenen Bäume erhalten, jedoch ist eine Gefährdung von Busch und Baumbrütern, sowie der Haselmaus 

gegeben.  

Schließlich sind Randeffekte zu berücksichtigen, also bau-, anlagen- oder betriebsbedingte Störeffekte auf das Um-

feld des Vorhabens. Da im Umfeld bereits Bestandsbebauung vorhanden ist, ist jedoch keine erhebliche Verände-

rung bzgl. visuellen und akustischen Störungen durch An- und Abfahrverkehr, Licht und Lärm zu erwarten.  

Im Weiteren ist die Betroffenheit der einzelnen Artengruppen aufgeführt. Die daran anschließende Tabelle differen-

ziert die wichtigsten potenziellen Wirkfaktoren nach ihrem Charakter (bau-, anlagen- oder betriebsbedingt) sowie 

ihres Wirkraums und gibt kurze Erläuterungen zu ihrer technischen Ursache. Sie sind Grundlage für die im folgenden 

Kapitel durchzuführende Eingriffsbewertung für die betrachteten Arten- bzw. Artengruppen. 

 

 

3.1 Artengruppen für die aufgrund der Lage des Plangebiets und der vorhandenen Biotopstruktur 
eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann  

Säugetiere außer Haselmaus und Fledermaus: Aufgrund der Habitatbedingungen und der Lage gibt es keinen Anlass 

zur Annahme, dass streng geschützte Säugetiere im Plangebiet vorkommen könnten. 

Tagfalter: Das Plangebiet bietet lediglich wenigen sehr anpassungsfähigen Arten einen Teillebensraum. Ein Vorkom-

men seltener oder geschützter Falterarten ist aufgrund der Artausstattung und Lage auszuschließen. Insbesondere 

ein Vorkommen der planungsrelevanten Tagfalterarten Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phenga-

ris teleius und Phengaris nausithous) kann aufgrund der Biotopstruktur und dem Fehlen des Großen Wiesenknopfes 

als Nahrungspflanze ausgeschlossen werden. 

Heuschrecken: Aufgrund der Habitatbedingungen der sehr nährstoffreichen Weide ist ein Vorkommen seltener oder 

geschützter Arten auszuschließen. 

Totholzbesiedelnde Käfer: Innerhalb des Plangebiets wurde weder liegendes noch stehendes Totholz gefunden. Ein 

Vorkommen von totholzbesiedelnden Käfern wie Hirschkäfer und Balkenschröter ist daher auszuschließen. 

Fische: Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden, die von Fischen besiedelt werden können. Eine Betroffenheit 

dieser Artengruppe kann daher ausgeschlossen werden. 

Libellen: Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden, die Libellen als wesentlichen Teil ihres Lebensraums dienen 

könnten. Eine Betroffenheit dieser Artengruppe kann daher ausgeschlossen werden. 

Amphibien: Gewässer, welche einen (Teil-)Lebensraum für Amphibien bieten könnten, sind im Plangebiet nicht vor-

handen.  

Reptilien: Ein Vorkommen planungsrelevanter Reptilien, wie z.B. der Zauneidechse, konnte aufgrund der Habi-

tatstrukturen ausgeschlossen werden.  

Pflanzen und geschützte Biotope: Wie in Kapitel 2.3 beschriebenen sind keine geschützten Pflanzenarten innerhalb 

des Plangebiets zu finden.  
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3.2 Artengruppen für die aufgrund der Lage des Plangebiets und der vorhandenen Biotopstruktur 
eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann  

Avifauna: Das Plangebiet am Siedlungsrand mit den Gehölz- und Offenlandstrukturen bietet potentiell sowohl Frei- 

als auch Baumbrütern ein mögliches Bruthabitat. Die Avifauna wurde daher bei vier Terminen (zusätzlich zu einer 

Übersichtsbegehung) zwischen April und Juli 2022 auf ein Vorkommen planungsrelevanter Arten im Rahmen einer 

Brutvogelkartierung untersucht.  

 

Fledermäuse: Die offene Pferdeweide im Geltungsbereich bietet mit den eingrünenden Gehölzen Fledermäusen ei-

nen geeigneten Jagd- und Quartierstandort. Die Fledermäuse wurden daher bei drei Terminen zwischen April und 

Juli 2022 über Detektorbegehungen erfasst.  

 

Haselmaus: Die Habitatstrukturen der Gehölzsäume mit teilweise verbuschtem Unterholz bieten der Haselmaus mit 

ihrem hohen Deckungsgrad einen geeigneten Lebensraum im Plangebiet. Im Sommer 2022 erfolgte daher unter 

Zuhilfenahme von künstlichen Tubes mit drei Kontrollbegehungen eine Untersuchung dieser Artengruppe. 

 

Tabelle 2: Möglicherweise eintretende und daher näher zu betrachtende Wirkfaktoren des Vorhabens* 

Wirkfaktor Mögliche Auswirkungen 

Baubedingt  Gefährdung von Individuen im Baubetrieb (Befahren, Abschieben) 

  Störwirkungen im Plangebiet (Lärm, Staub, Licht, Bewegungsstörungen) 

  Störwirkungen auf Umgebung (Lärm, Staub, Licht, Bewegungsstörungen) 

Anlagebedingt  Verlust von speziellen Habitatstrukturen 

  Flächenverlust 

  Verlust von Pufferräumen und Nahrungshabitaten 

  Kulissenwirkung 

Betriebsbedingt  Störwirkungen im Plangebiet durch Zunahme von An- und Abfahrverkehr, Licht und Lärm 

  Störwirkungen auf Umgebung 

*) Farbig dargestellt ist die aufgrund der Biotopstruktur zu erwartende Relevanz (grün: gering | gelb: mäßig | rot: hoch) 
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4 Datengrundlage und Methoden 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen erfolgt entsprechend dem Leitfaden für die 

artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV 2015). Es werden zunächst die Wirkfaktoren des Vorhabens er-

mittelt und der erforderliche Untersuchungsrahmen festgelegt. Die Größe des Untersuchungsraumes richtet sich 

nach den Wirkungen bzw. den erwarteten Beeinträchtigungen (= Wirkraum).  

Daraufhin werden die artenschutzrechtlich relevanten Arten im Untersuchungsgebiet mit einer potenziellen Betrof-

fenheit (Konfliktarten) zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Betroffenheit untersucht (s. Kapitel 3). Hierzu wer-

den vorliegende Daten- und Informationsgrundlagen (Fachliteratur, Landschaftspläne, die zentrale NATIS-Art-Da-

tenbank, Artenschutzprogramme, Angaben der Fachbehörden, Planungen anderer Planungsträger im Raum) ausge-

wertet. Indizien für Vorkommen planungsrelevanter Arten werden besonders berücksichtigt.  

Auf Grundlage der vorgenommenen Abschichtung erfolgt die artenschutzrechtliche Bewertung ebenso wie die Be-

wertung der Flora im Plangebiet auf der artenschutzfachlichen Bestandsaufnahme von BISCHOFF & HEß (2017). 

 

Tabelle 3: Begehungstabelle der faunistischen Untersuchungen 2022 

Datum 
Uhrzeit 
Beginn 

Uhrzeit 
Ende 

Temp. 
[°C] 

Wetter Wind 
Wind-

richtung 
Tätigkeit Bearbeiter:in 

31.03.2022 12:00 14:00 0 Nebel 1 O 
Übersichtsbegehung, 

Brutvögel 
Dr. P. Masius 

09.04.2022 12:30 14:00 0 Aprilwetter 1 NW 
Brutvögel, 

 20 Tubes ausgebracht 
Dr. P. Masius 

19.04.2022 20:00 23:15 15-12 klar 1-3 NO 
Übersichtsbegehung, 

Detektorbegehung 
J. Starke (B. Sc) 

09.05.2022 10:30 11:30 15 Sonnig 1 SO 
Brutvögel,  

Haselmauskontrolle 
Dr. P. Masius 

02.06.2022 21:30 01:00 17 diesig 1 SO Detektorbegehung J. Starke (B. Sc) 

13.06.2022 08:30 10:00 14 heiter 1 NW 
Brutvögel,  

Haselmauskontrolle 
Dr. P. Masius 

04.07.2022 22:00 00:00 17 klar 1 NW Detektorbegehung J. Starke (B. Sc) 

12.07.2022 10:30 11:30 17 wolkig 1 N 
Brutvögel,  

Haselmauskontrolle 
Dr. P. Masius 

 

 

Methodik der Brutvogelkartierung 

Zur Erfassung des absoluten Bestands / Saison wird eine Revierkartierung von Brutvögeln durchgeführt. Diese Me-

thode ist die genaueste Erfassungsmethode und aufgrund des hohen Zeitaufwandes insbesondere für kleinere Flä-

chen (max. 100 ha) geeignet. Das Untersuchungsgebiet ist mit 0,8 ha sehr klein und aufgrund der gut überschauba-

ren Siedlungsrandlage in ca. 1 h pro Begehung gut zu bearbeiten.  

Die Gesamtzahl der Begehungen ist aufgrund der Habitatausstattung und des zu erwartenden Artenspektrums mit 

vier angesetzt. Artspezifische Erfassungsmethoden wurden entsprechend den Vorgaben von SÜDBECK ET AL. (2005) 

angewandt.  

Bei der Revierkartierung wurde das Untersuchungsgebiet langsam durchschritten. Die Begehungsstrecke reichte 

etwa 50 m (100 m bei offener Feldflur) an jeden Punkt des Untersuchungsgebiets heran. Sie wurde von Termin zu 

Termin variiert, um nicht jedes Mal dieselben Bereiche zu derselben Zeit zu kontrollieren. Eine Begehung wurde an 

einem Kartiertag abgeschlossen, um Mehrfacherfassungen auszuschließen.  
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Die Standorte der vorgefundenen Vögel wurden zusammen mit dem beobachteten Verhalten lagegenau in eine 

Feldkarte eingetragen und daraus eine Tageskarte erstellt. Aus den Tageskarten wird für jede nachgewiesene Art 

eine Gesamtkarte erstellt und daraus ihr Status im Untersuchungsgebiet abgeleitet bzw. Papierreviere gebildet.  

Für Vögel mit einem günstigen Erhaltungszustand wurde eine Übersichts-Kartierung durchgeführt, alle weiteren Ar-

ten wurden im Rahmen einer Revierkartierung zwischen Anfang Mai und Mitte Juni erfasst. Die Kartierung erfolgte 

dabei durch Verhören von Gesängen und visuell mittels Fernglases. Die Erfassung der Avifauna erfolgte gemäß der 

Methodik (inklusive der Wertungsgrenzen) von Südbeck et al. (2005) und wird in den entsprechenden Kategorien 

Brutnachweis (B), Brutverdacht (b), Brutzeitfeststellung (Bz) sowie Nahrungsgast (N) bzw. Durchzügler (D) ausge-

wertet. 

Die Erfassungszeit richtet sich nach der Aktivität der einheimischen Brutvögel, die bei den meisten Singvogelarten 

zwischen Sonnenaufgang und Mittag (bzw. 6 Stunden nach Sonnenaufgang) am höchsten ist. Die Begehungen wur-

den bei gutem Wetter (kein starker Regen / Wind) durchgeführt (BIBBY ET AL. 1995, SÜDBECK ET AL. 2005). 

Die Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK, P., ANDRETZKE, S., FISCHER S., GEDEON, K., 

SCHIKORE, T. SCHRÖDER, K. UND C. SUDFELD 2005) wurden entwickelt, um ein standardisiertes Vorgehen sowohl bei der 

Felderhebung als auch bei der Auswertung und Interpretation der gewonnenen Daten auf fachlich hohem Niveau zu 

gewährleisten.  

Sie geben für nahezu alle in Deutschland vorkommenden Arten an, zu welchen Jahreszeiten sie (gegliedert nach 

Monats-Dekaden) optimal erfasst werden können und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, die Beobachtungen 

als Brutverdacht oder gar -nachweis zu interpretieren (sog. Wertungsgrenzen). All diese Empfehlungen sind fachlich 

fundiert und unstrittig. 

Ein Blick in die einleitenden Kapitel „des“ SÜDBECK zeigt aber auch, dass das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung 

dieser Standards darauf lag, den Zustand und die Entwicklung der Vogelpopulationen in größeren Raumeinheiten 

sicher zu erfassen und verfolgen zu können. Damit unterscheidet sich der Ansatz in zwei Punkten von den Anforde-

rungen an die tierökologischen Untersuchungen zu einem Bebauungsplan: 

1. Die Großräumigkeit zum Beispiel eines Schutzgebiets, dessen Vogelwelt erfasst werden soll, erzwingt ge-

radezu, den Artenbestand vornehmlich über die Rufe und Gesänge der Arten zu ermitteln. Es ist dann nur 

logisch, z.B. zur Erfassung der Spechte in einem größeren Waldgebiet das zeitige Frühjahr als nahezu es-

senziellen Erfassungszeitraum einzustufen. Anders verhält es sich aber, wenn ein vielleicht gerade einmal 

1-2 ha großer Ortsrandbereich für einen Wohngebietserweiterung zu untersuchen ist. In diesem Fall sind 

Sichtbeobachtungen von Spechten bei der Nahrungssuche problemlos möglich und die Futterrufe von 

Jungtieren in einer Baumhöhle kaum zu überhören. Eine sichere Erfassung der Arten ist damit auch im 

weiteren Verlauf der Brutperiode gewährleistet. 

2. Erhebungen der Tierwelt im Vorfeld von Eingriffsplanungen erfolgen mit der klaren Vorgabe zu klären, ob 

bzw. welche relevanten Arten im Gebiet vorkommen oder nicht. Die Frage, ob eine Beobachtung (bzw. 

mehrere Beobachtungen) als Brutverdacht oder -nachweis zu werten sind, ist nachrangig, denn bereits 

der Brutverdacht genügt, um das Vorkommen artenschutzrechtlich zu prüfen. Ein Brutverdacht aber be-

steht z.B. beim Gartenrotschwanz schon nach der zweiten Beobachtung eines singenden Tieres im Ab-

stand von mindestens einer Woche, wobei eine Registrierung zwischen Anfang Mai und Anfang Juni gefor-

dert ist. Diese Anforderungen können auch dann erfüllt werden, wenn die Empfehlungen von SÜDBECK ET 

AL. nicht vollständig umgesetzt werden. 
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Methodik der Fledermausuntersuchung 

Um das Fledermausaufkommen im Plangebiet zu untersuchen, wurden im Jahr 2022 sogenannte Detektorbegehun-

gen durchgeführt. 

Zur Ultraschallerfassung der Fledermäuse bei den Detektorbegehungen wurde der Batlogger M der Elekon AG ver-

wendet. Die aufgezeichneten Fledermausrufe wurden anschließend kritisch am Computer überprüft und bestimmt.  

Zur Rufanalyse wurden die Programme BatExplorer (Elekon AG Version 2.1.7.0) sowie die Fachliteratur zu Fleder-

mausrufen von SKIBA (2009) verwendet. Die Gesamtzahl der Begehungen ist aufgrund der Habitatausstattung und 

des zu erwartenden Artenspektrums mit drei Terminen ab Dämmerungsbeginn angesetzt. Die Erfassungszeit richtet 

sich nach der Aktivität der Fledermäuse, die von der Abend- bis zur Morgendämmerung liegt. Die Begehungen wur-

den bei gutem Wetter (kein starker Regen / Wind) durchgeführt. Dabei fanden die Begehungen innerhalb der Wo-

chenstubenzeit (Mai- Juli) der Fledermäuse statt. 

Die Begehung erfolgte nach dem Punkt-Stopp Prinzip. Anhand fledermausrelevanter Habitatstrukturen und der Lage 

des Plangebiets wurde das Gebiet langsam durchschritten. Die Begehungsstrecke wurde von Termin zu Termin vari-

iert, um nicht jedes Mal dieselben Bereiche zu derselben Zeit zu kontrollieren. Eine Begehung wurde an einem Kar-

tiertag abgeschlossen, um Mehrfacherfassungen auszuschließen. Im Rahmen der Detektorbegehungen wurden die 

Rufsequenzen von Fledermäusen digital aufgezeichnet sowie per GPS verortet. Die Begehungen begannen mit Son-

nenuntergang und dauerten ca. 3 Stunden. Vor jeder Begehung wurden die Empfindlichkeit des Mikrofons und die 

Funktionalität des Gerätes überprüft. Die Einstellungen waren wie folgt: Trigger_Mode: 2=Crest Adv; Trigger_Auto-

rec: Rec= Auto; Posttrigger_Ign_s: Ignore= 5s; Trigger_Par6: min.Crest= 7; Trigger_Par7: min. Frequenz= 15 kHz; 

Trigger_Par8: max. Frequenz= 155 kHz.  

Zur Ermittlung von Fledermausquartieren im Plangebiet wurden an geeigneten stellen (potenzielle Quartierstand-

orte; z. B. Bereiche mit älteren Laubbäumen, Wohnsiedlungen) Ausflugskontrollen durchgeführt. Die Ausflugkon-

trollen erfolgten mittels Zuhilfenahme eines Nachtsichtgeräts. Bei den Ausflugkontrollen wurde von ca. einer halben 

Stunde vor bis ca. einer halben Stunde nach Sonnenuntergang beobachtet, ob Fledermäuse aus potenziellen Quar-

tierbereichen ausfliegen. 

 

Methodik der Haselmausuntersuchung 

Für den Nachweis der Haselmaus stehen verschiedene Methoden zur Verfügung (BRIGHT et al. 2006). Die Verwen-

dung von Haselmauskästen und Niströhren, sogenannten Haselmaus-Tubes, ist eine effektive Methode, um das Vor-

kommen von Haselmäusen zu erfassen (BRIGHT et al. 2006, ALBRECHT et al. 2014).  

Niströhren eignen sich besonders für die Untersuchung von Strauchvegetation. 12-20 Tubes pro ha wurden in ge-

eignetem Habitat in ca. 1,5 – 2m Höhe mithilfe von handelsüblichen Kabelbinder zwischen April und Mai angebracht.   

Der Eingang wurde nach Möglichkeit direkt am Stamm platziert, wobei auf eine geringe Neigung der Neströhre ge-

achtet wurde. Mit einem GPS-Gerät wurden die Neströhren verortet, um die Auffindbarkeit zu gewährleisten. Die 3 

Kontrollen erfolgten zwischen Mai und Mitte Oktober im 4-wöchigen Turnus. Bevorzugt wurden die frühen Morgen-

stunden für die Kontrollen, um eine geringe Störung aufgrund des Torporzustandes zu gewährleisten. Haselmäuse 

lassen sich mit Niströhren bei einer Kontrolle anhand von anwesenden Tieren, aber auch anhand ihrer Nester nach-

weisen. Typische Haselmausnester sind kugelförmig, fest gewebt aus Gras und Blättern und im Zentrum in der Regel 

mit feinerem Material ausgepolstert. Da die Haselmaus im Jahresverlauf bis zu 6 Nester anlegt, ist die Wahrschein-

lichkeit recht hoch, dass die angebotenen Nisthilfen genutzt werden. 

Alle potenziellen Hinweise (Sichtnachweis, Nester, Haare, Kot oder Futterreste) auf Haselmäuse wurden dokumen-

tiert. 
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5  Wirkungen des Vorhabens sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten    

5.1  Avifauna 

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet 25 Vogelarten nachgewiesen, wovon acht Arten reine Nahrungsgäste 

bzw. Durchzügler sind und für zwei Arten lediglich ein Brutzeitnachweis vorliegt. Die übrigen 15 Arten sind als Brut-

vögel im Untersuchungsgebiet zu betrachten (s. Tabelle 4). Das Untersuchungsgebiet für die Brutvogelkartierung 

umfasste neben dem Plangebiet auch die westlich und nördlich angrenzende Feldflur sowie das umliegende Gewer-

begebiet (s. auch Karte im Anhang). Entsprechend des Lebensraums handelt es sich um Arten des Siedlungsrandes 

und des (gehölzdurchsetzten) Offenlandes.  

In der offenen Feldflur wurden drei Reviere der Feldlerche nachgewiesen, jeweils mehr als 100 m vom Plangebiet 

entfernt. Dieses Ergebnis deckt sich mit der avifaunistischen Erfassung, die 2009 im Rahmen der Umgehungsstraße 

(B8), durchgeführt wurde (Simon & Widdig 2009). 

Im Bereich der Pferdeweiden wurden zwei Reviere der planungsrelevanten Goldammer nachgewiesen. Eines dieser 

Reviere wird durch den Eingriff verloren gehen. Ausweichmöglichkeiten für diese Art bestehen aber in dem struk-

turreichen Offenland weiter östlich 

Aufgrund der Kleinräumigkeit des Plangebiets kommen hier nur wenige Brutvögel vor, hauptsächlich sehr häufige 

Arten wie Amsel, Heckenbraunelle, Kohl- und Blaumeise. Zudem wird das Plangebiet als Nahrungshabitat genutzt, 

unter anderem von Stieglitz, Kleiber, Star und Mäusebussard. Artenschutzrechtliche Konflikte sind unter Berücksich-

tigung einer Bauzeitenregelung (V 01) auszuschließen. Für Bauarbeiten die innerhalb der Bauzeitbeschränkung (V 

01) stattfinden, ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich (V 03). 

 

Tabelle 4: Artenliste der Vögel im Plangebiet und seiner Umgebung 

Art 
Wissenschaftlicher 

Name 

Status Artenschutz Rote Liste 
EHZ HE 

EG UG St § HE D 

Amsel Turdus merula b b b B - - FV 

Bachstelze Motacilla alba - b b B - - FV 

Blaumeise Parus caeruleus b b b B - - FV 

Buchfink Fringilla coelebs b b b B - - FV 

Dorngrasmücke Sylvia communis - b b B - - FV 

Elster Pica pica n n b B - - FV 

Feldlerche Alauda arvensis - b b B V 3 U1 

Goldammer Emberiza citrinella b b b B V V  U1 

Graureiher Ardea cinerea - D b B - - U1 

Grünfink Carduelis chloris - b b B - - FV 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - n b B - - FV 

Heckenbraunelle Prunella modularis b b b B - - FV 

Klappergrasmücke Sylvia curruca - Bz b B V - U1 

Kleiber Sitta europaea - n b B - - FV 

Kohlmeise Parus major b b b B - - FV 

Mäusebussard Buteo buteo n n s A - - FV 

Mehlschwalbe Delichon urbicum - n b B 3 3  U1 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla n b b B - - FV 
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Ringeltaube Columba palumbus b b b B - - FV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula b b b B - - FV 

Star Sturnus vulgaris n n b B - 3  FV 

Stieglitz Carduelis carduelis n n b B V - U1 

Turmfalke Falco tinnunculus n n s A - - FV 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes n Bz b B - - FV 

Zilpzalp Phylloscopus collybita b b b B - - FV 

Legende: 

Vorkommen (St) (nach SÜDBECK ET AL.) Rote Liste: Artenschutz: Erhaltungszustand in Hessen (EHZ): 

b: Brutverdacht 

B: Brutnachweis 
Bz: Brutzeitnach-

weis 

zu prüfende Arten 

im Sinne HMUELV 

(2011) 

D: Deutschland (2016)4 
HE: Hessen (2014)5 

St: Schutzstatus 

b: besonders geschützt 

s: streng geschützt 

 

§: Rechtsgrundlage 

B: BArtSchV (2005) 

V: Anh. I VSchRL 
A: Anh. A VO (EU) 338/97 

FV günstig 

U1 
ungünstig bis unzu-

reichend 

0: ausgestorben 
1: vom Aussterben be-

droht 
2: stark gefährdet 

3: gefährdet 

V: Vorwarnliste 

U2 unzureichend bis schlecht 

N: Nahrungsgast  GF Gefangenschaftsflüchtling 

D: Durchzügler 

 
Aufnahme: 

Dr. Patrick Masius (2022) 
EG: Eingriffsgebiet  

UG: Untersuchungsgebiet 

 

 

 

5.1.1 Vereinfachte Prüfung für allgemein häufige Vogelarten 

Die Arten sind zwar grundsätzlich einzeln auf ihre Betroffenheit durch ein Vorhaben und die Wahrung der ökologi-

schen Funktion im räumlichen Zusammenhang zu prüfen. Zur Vereinfachung ist aber eine Anpassung des Prüfniveaus 

(Abschichtung) an die naturschutzfachliche Bedeutung der jeweiligen Art und an die nationale Verantwortung für 

eine Art statthaft. Auch ist eine zusammenfassende Bearbeitung von Arten mit ähnlichen Ansprüchen in ökologi-

schen Gilden möglich, wenn deren Erhaltungszustand günstig ist und sie nicht auf der Roten Liste geführt werden. 

Für diese Arten kann aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden, dass die öko-

logische Funktion ihrer Lebensstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG weiterhin vorhanden bzw. im Falle einer Störung 

keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der jeweiligen Lokalpopulation gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

durch den Eingriff zu erwarten ist. Der Verbotstatbestand der direkten Gefährdung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

hat keine Relevanz, da er durch entsprechende Bauzeitenregelungen vermieden werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. gesamtdeutsche Fassung 2016. 
5) HMUKLV (Hrsg.; 2014): Rote Liste der bestandsgefährdeten Brutvogelarten Hessens. 10. Fassung. Wiesbaden. 
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Tabelle 5: Vereinfachte Prüfung für allgemein häufige Vogelarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

potenziell betroffen 
nach BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 Nr. 

Bemerkungen 

1 2 3 

Gastvögel 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros    

Das Untersuchungsgebiet 

weist keine Nahrungshabitate 

auf, die für die mobilen Vogel-

arten essenziell und damit ar-

tenschutzrechtlich relevant 

wären. 

Graureiher Ardea cinerea    

Mäusebussard Buteo buteo    

Elster Pica pica    

Mehlschwalbe Delichon urbicum    

Rabenkrähe Corvus corone    

Star Sturnus vulgaris    

Turmfalke Falco tinnunculus    

Kleiber Sitta europaea    

Höhlen- und Nischenbrüter 

Bachstelze Motacilla flavissima    Ein Brutverdacht für die Bach-

stelze besteht nur für das wei-

tere UG, im EG wurde sie nicht 

nachgewiesen.  

Für diese Gilde ist ansonsten 

mit einem Verlust von Gehöl-

zen als potentielle Brutstätte 

im Eingriffsgebiet zu rechnen, 

wobei diese zum größten Teil 

erhalten bleiben (V 03). Da die 

Arten entweder jährlich neue 

Niststätten bilden oder bei Stö-

rungen regelmäßig neu nisten 

können und in der Umgebung 

adäquate Habitatstrukturen 

zum Ausweichen zur Verfü-

gung stehen, tritt unter Einhal-

tung der Bauzeitenbeschrän-

kung (V01) der Verbotstatbe-

stand nicht ein. 

Blaumeise Parus caeruleus    

Kohlmeise Parus major    

Freibrüter  

Ringeltaube Columba palambus    Verlust von potenziellen Brut-

plätzen in Gehölzen und Bü-

schen. Da die Arten aber ent-

weder jährlich neue Niststät-

ten bilden oder bei Störungen 

regelmäßig neu nisten können, 

wird der Verbotstatbestand 

nicht erfüllt. Es finden sich aus-

reichend Ausweichmöglichkei-

ten im näheren Umfeld, sodass 

die ökologische Funktion er-

halten bleibt. 

Rotkehlchen Erithacus rubecula    

Buchfink Fringilla coelebs    

Dorngrasmücke Sylvia communis    

Grünfink Carduelis chloris    

Heckenbraunelle Prunella modularis    

Zaunkönig Troglodytes troglodytes    

Zilpzalp Phylloscopus collybita    

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla    

Amsel Turdus merula    
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5.1.2 Artspezifische Prüfung für nicht allgemein häufige Vogelarten 

Nach HMUELV (2014) ist die Betroffenheit von Arten, die nicht als allgemein häufig gelten, einzeln oder in Gilden 

von Arten mit ähnlichen Habitatansprüchen und Empfindlichkeiten zu prüfen. Dies gilt für 

- Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 

- Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 Vogelschutz-Richtlinie 

- streng geschützte Arten nach BArtSchV 

- Koloniebrüter 

- Arten, für die Deutschland oder Hessen eine besondere Verantwortung tragen 

 

Die Mehlschwalbe als wertgebende Vogelart ist im Eingriffsgebiet nur als Nahrungsgast anzutreffen. Da im Gebiet 

keine erkennbar essentiellen Nahrungshabitate für diese Art vorhanden sind, kann eine artspezifische Prüfung ent-

fallen.  

Einer artspezifischen Prüfung ist somit die Feldlerche, die Goldammer, die Klappergrasmücke und der Stieglitz zu 

unterziehen. Die artenschutzrechtlichen Prüfbögen sind in der Anlage zu finden.  

Die Feldlerche hat drei Reviere mehr als 100 m vom Plangebiet entfernt und wird daher vom Planvorhaben nicht 

tangiert. Erhebliche Störungen im Sinne des § 44 Abs 2 Nr. 1 BNatSchG sind aufgrund der Distanz zum Eingriff nicht 

gegeben. Auch andere mögliche Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG treffen auf diese Art nicht zu. 

Für die Klappergrasmücke wurde ein Brutzeitnachweis südlich des Plangebiets nahe der Otto-Hahn-Straße festge-

stellt. Aufgrund der Entfernung zum Eingriffsgebiet ist nicht mit dem Eintreten von Verbotstatbeständen zu rechnen. 

Der Stieglitz wurde zentral im Plangebiet als Nahrungsgast erfasst. Das Plangebiet stellt für diese Art ein Nahrungs-

habitat dar, wobei im Umfeld ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen. Ein Brutzeitnachweis bzw. Brutver-

dacht konnte nicht nachgewiesen werden. Ein Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ist daher 

nicht zu erwarten. 

Für die Goldammer besteht im Geltungsbereich Brutverdacht am südlichen Gehölzsaum im Bodenbereich, sowie 

nordöstlich des Plangebiets. Sollte hier ein Nistplatz vorliegen, ist zunächst mit dem Eintreten von Verbotstatbestän-

den des § 44 BNatSchG zu rechnen. Unter Einhaltung der Bauzeitenbeschränkung (V 01) ist ein Eingriff während der 

Brutzeit ausgeschlossen und das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen wird vermieden. 

 

 

5.2 Fledermäuse 

Das Plangebiet stellt mit den beschriebenen Strukturen ein potentielles Jagdhabitat mit Quartierpotenzial für Fle-

dermäuse dar. Die Gehölze im Plangebiet, welche die Pferdeweide umgeben, dienen den Fledermäusen dabei als 

Leitlinien. Im Plangebiet wurden im Jahr 2022 drei Abend- bzw. Nachtbegehungen unter Einsatz eines Ultraschall-

detektors (Batlogger der Fa. Elecon) durchgeführt. 

Im Rahmen der Begehungen und deren Auswertung konnten insgesamt mindestens drei Fledermausarten nachge-

wiesen werden. Sicher bestimmt werden konnte nur die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Außerdem wur-

den Rufe von Abendseglern und Bartfledermäusen aufgezeichnet, die aufgrund der Klangqualität und Frequenznähe 

nicht zweifelsfrei auf Artniveau bestimmt werden konnten. In dem Plangebiet wird daher die Erfassung der Kleinen 

oder Großen Bartfledermaus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii) und des Kleinen oder Großen Abendseglers 
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(Nyctalus noctula/Nyctalus leisleri) angenommen. Bei einigen Rufen der Zwergfledermaus, war zudem eine Diffe-

renzierung zwischen der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) wegen der Rufnähe nicht möglich, sodass ein Vor-

kommen dieser Art im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden kann. 

 

Die meisten Kontaktaufzeichnungen wurden von Zwergfledermäusen aufgezeichnet, welche in ihren Jagdgebieten 

sehr flexibel sind. Die Kontaktzahlen deuten auf ein regelmäßig genutztes Jagdhabitat hin. Insbesondere entlang der 

Gehölzsäume konnten die Tiere jagend erfasst werden. Neben der Nutzung als Jagdhabitat ist es ebenfalls möglich, 

dass die Zwergfledermäuse Baumspalten oder abstehende Rinde als Quartier nutzen. Die Gehölze weisen keinen 

hohen Tot- und Altholzanteil auf oder weitere Strukturen, welche ein geeignetes Winterquartier darstellen könnten. 

Es ist daher mit keinen Winterquartieren im Plangebiet zu rechnen. 

Für die Abendsegler stellt das Plangebiet einen Teil ihres großräumigen Jagdhabitats dar, wobei insbesondere der 

Große Abendsegler über dem Kronendach bevorzugt weichhäutige Insekten jagt. Quartiere sind aufgrund der Habi-

tatstruktur und dem Fehlen von Baumhöhlen auszuschließen.  

Für die Bartfledermaus ist aufgrund der einzelnen Kontaktaufzeichnung davon auszugehen, dass lediglich der Trans-

ferflug zwischen Teillebensräumen (Quartier, Jagdhabitat) erfasst wurde.  

Aufgrund der Habitataustattung und der Rufanalyse stellt der Eingriff für die Fledermäuse primär den Teilverlust 

ihres Jagdgebietes dar, welches durch das Bauvorhaben verändert wird. Im Umfeld bestehen jedoch genügend ent-

sprechende Ausweichmöglichkeiten, zudem bleibt das Gebiet auch nach Umsetzung der Planung für die erfassten 

Arten weiterhin als Jagdlebensraum nutzbar.  

Die Gehölze im Plangebiet bieten Arten wie der Zwergfledermaus geeignete Tagesquartiere, wodurch sich bei Fäl-

lungen Gefährdungen einzelner Tiere ergeben können und daher eine Bauzeitbeschränkung nötig ist (V 01).  

Insgesamt ist unter Einhaltung der Bauzeitbeschränkung mit sehr geringen Auswirkungen für diese Artengruppe zu 

rechnen. 

 

Tabelle 6: Liste der nachgewiesenen Fledermausarten im Plangebiet und näheren Umfeld 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Artenschutz Rote Liste EHZ 

St. § HE D HE 

Kleine/ Große Bartfledermaus1  
Myotis mystacinus s IV 2 * U1 

Myotis brandtii s IV 2 * U1 

Rauhautfledermaus1 Pipistrellus nathusii s IV 2 * xx 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus s IV 3 * FV 

 Kleiner/ Großer Abendsegler1 
Nyctalus leisleri s IV 2 D U1 

Nyctalus noctula s IV 3 V U2 

Legende: 

Artenschutz: Rote Liste: Erhaltungszustand (EHZ) Hessen (2019): 

St: Schutzstatus D: Deutschland (2020) FV günstig 

b: besonders geschützt HE: Hessen (1996) U1 ungünstig bis unzureichend 

 1: vom Aussterben bedroht U2 unzureichend bis schlecht 

s: streng geschützt 2: stark gefährdet xx keine ausreichenden Daten 

§: Anhang der FFH-RL 3: gefährdet  

 

 

Kartierung/Tabelle:  

                                         Jakob Starke (B. Sc.) 2022 

 *: ungefährdet 

 G: Gefährdung unb. Ausmaßes 

 V: Vorwarnliste 

 D: Daten unzureichend  
1 Mittels Detektor nicht auf Artniveau bestimmbar/ Aufnahmequalität unzureichend /nicht eindeutig bestimmbar 
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5.3 Haselmaus 

Als idealer Lebensraum für die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) gelten Vorwald- und junge Sukzessionsstadien 

des Waldes und andere strauchdominierte Lebensräume (Knicks, Hecken, Gebüsche) mit hohen Deckungsgraden 

beerentragender Sträucher wie Himbeere, Brombeere und Faulbaum. Gestufte Waldränder und Innensäume sind 

dabei von besonderer Bedeutung, da hier die lichtliebenden Straucharten eher vorkommen als im dunkleren Wald-

inneren. Hochwälder ohne ausgeprägte Strauchschicht werden als suboptimal für die Haselmaus eingeschätzt.  

Im Plangebiet und der unmittelbar angrenzenden Umgebung finden sich geeignete Strukturen als umgebende Ge-

hölzreihe mit dichteren Gebüschen im Unterholz. In diesen Strukturen wurden im April 2022 insgesamt 20 Hasel-

maustubes ausgebracht (siehe Karte in Anhang). Haselmäuse bauen in den Röhren ihren unverwechselbaren Kobel.  

Im Zuge der drei nachfolgenden Kontrollen wurden hier zwei Hausemausnester (am 13.06.2022 und 12.07.2022) 

und eine nahe eines Haselmaustubes sitzende Haselmaus gefunden (s. Abb. 4 und 5). Zur Vermeidung der Verbots-

tatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist ein Rückschnitt, Rodung von Sträuchern und Gehölzen schonend unter 

Berücksichtigung der Lebensphasen dieser Art umzusetzen (V 02). Werden Teile des umlaufenden Gehölzsaums 

dauerhaft entfernt, sind zudem zur Kompensation fünf künstliche Haselmauskobel im geeigneten Umfeld zu instal-

lieren (K 01). 

Abbildung 5: Aufnahme der Haselmaus in Bü-

schen im Gehölzsaum nahe des Plangebiets am 

12.07.22, (Foto: IBU 2022). 

Abbildung 4: Funde typischer Haselmausnester in Plangebiet und naher Umgebung, (Fotos: IBU 2022). 
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5.4 Maßnahmen zur Vermeidung 

Zur Minimierung des Eingriffs und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG sind fol-

gende Maßnahmen bzw. Regelungen vorgesehen: 

V 01 Bauzeitenbeschränkung nach § 39 und § 45 BNatSchG  

Die gesamte Baufeldräumung, einschließlich notwendiger Rückschnitts-, Fäll- und Rodungsmaßnahmen 

erfolgen außerhalb der gesetzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar 

eines Jahres. Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehörde im Einzelfall abzustimmen und durch eine öko-

logische Baubegleitung (V 03) zu begleiten.  

Sind die Bauflächen geräumt und die Baustelle eingerichtet, können die Bauarbeiten in der Brutzeit fort-

gesetzt werden. 

V 02 Rückschnitt und Rodung von Sträuchern und Gehölzen, Schutz von Haselmäusen 

Die Beseitigung von Sträuchern und Gehölzen muss als schonende Rodung erfolgen. Diese erfolgt durch 

die motormanuelle Fällung und Entnahme der Bäume und Gehölze aus dem Baufeld während der Winter-

schlafphase und ist bis zum 28.02. abzuschließen. Die Wurzelstöcke werden in dieser Phase nicht gerodet. 

Im Rahmen der Baumfällungen und dem anschließenden Abtransport des Baummaterials während der 

Winterschlafphase muss die Befahrung der Flächen vermieden werden. Nach dem Verlassen der Winter-

quartiere im April werden die Wurzelstöcke gerodet. Nach dem Ende der Winterschlafzeit können die 

Flächen auch wieder befahren und Erdarbeiten durchgeführt werden. 

V 03 Ökologische Baubegleitung 

Erfolgt die Baufeldräumung innerhalb der Bauzeitbeschränkung, so sind die Gehölz- und Heckenstruktu-

ren durch eine fachkundige Person auf Besatz von Fledermäusen, Haselmäusen und Vögeln zu überprü-

fen. Die gesamte Umsetzung der notwendigen Kompensationsmaßnahmen (K 01) ist durch eine fach-

kundige Person zu begleiten und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist nach Abschluss der Maßnah-

men unaufgefordert der Naturschutzbehörde vorzulegen. 

V 04 Erhalt von Gehölzsäumen 

Der zum Erhalt festgesetzte Gehölzsaum ist zu erhalten und während der Bauarbeiten gemäß DIN 18920 

„Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu schützen. Dies 

gilt auch für Bäume auf angrenzenden Grundstücken. Auf den Verbleib eines ausreichend großen Wur-

zelraums ist zu achten. 

 

 

 

5.5 Kompensationsmaßnahmen 

Auf Grundlage der Habitatstrukturen, die vorhabenbedingt verloren gehen, sind folgende Kompensationsmaßnah-

men durchzuführen. 

K 01 Installation von Haselmauskobeln 

Sofern in die Sträucher und Gehölze im Sinne von V 02 eingegriffen wird, sind im geeigneten Umfeld fünf 

künstliche Haselmauskobel zu installieren. Die Installationen der Kobel ist vor dem Beginn der Aktivitäts-

phase der Haselmaus durchzuführen. Die Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu dokumentie-

ren und fotographisch festzuhalten. Die Dokumentation ist der Unteren Naturschutzbehörde unaufge-

fordert vorzulegen. 
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5.6 CEF-Maßnahmen 

Auf Grundlage der aktuellen Planung unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation 

sind keine artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maß-

nahmen) im Plangebiet notwendig. 
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6 Fazit 

Unter Einhaltung der oben genannten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen kann das Eintreten von arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden werden. 

 

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichtigung der formulierten Maßnah-

men in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders oder 

streng geschützten europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wah-

rung der ökologischen Funktionalität im räumlichen Zusammenhang werden für die betroffenen Arten zudem hin-

reichend erfüllt. 

 

Ausnahmeerfordernis 

Durch das Vorhaben entsteht keine Ausnahmeerfordernis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Theresa Rühl 

Staufenberg, den 02.11.2022 
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8 Anlage 

8.1 Artenschutzrechtliche Prüfbögen planungsrelevanter Vogelarten 

8.1.1 Feldlerche (Alauda arvensis) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Feldlerche (Alauda arvensis) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: 3 

 Europäische Vogelart RL Hessen: V 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Hessen:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

 Offene Standorte wie Acker- und Grün-

land, Hochmoore, Heidegebiete, Salzwie-

sen, feuchte Dünentäler oder Waldlich-

tungen 

 Besonders wichtig: trockene bis wechsel-

feuchte Böden mit karger und vergleichs-

weise niedrigen Gras- und Krautvegeta-

tion 

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

 Erbeutet auf offenen Boden kleine Insekten und Spinnen, 

aber auch Sämereien oder Blattgrün 

 Allesfresser: Von Samen und Insekten, bis hin zu Wirbeltie-

ren, Schnecken, Vogeleier, Aas und Abfälle 

 

 

 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 

 in/an Gebäuden 

 

 in Baumhöhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:        

  Eine Brut   Zweitbruten  Mehrfachbruten 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Feldlerche (Alauda arvensis) 

 

Brutzeit: Ende März bis Ende Mai 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 Heimzug: Ende Januar bis Anfang Mai 

 

Wegzug: ab September 

 

2.1.4 Verhalten Typischer Vogel der Ackerflur mit auffallendem Reviergesang über dem Gelege. 

2.2 Brutbestand 

Europa:  

40-80 Mio. BP, rückläufig 

 

Deutschland: 

1,6 – 1,7 Mio. BP 

 

Hessen: 

150.000 – 200.000 BP 

 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell 

 

  Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Da für die Feldlerche außerhalb des Plangebiets Brutverdacht besteht und ein erheblicher 

Abstand zum Plangebiet gegeben ist, ist es auszuschließen das eine Beschädigung, Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zutrifft.  

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Entfällt.  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Es finden sich im näheren Umfeld deutlich geeignetere Habitate, sodass die ökologische 

Funktion gewahrt ist. 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

 Ja    Nein 

 Entfällt.  
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Feldlerche (Alauda arvensis) 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein     

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 

 

 Ja    Nein 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Entfällt.  

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

 Entfällt.  

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

Entfällt. 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefan-

gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

 Entfällt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 
 Ja    Nein 

Eine baubedingte Störung einzelner Individuen ist nicht auszuschließen, da diese jedoch 

zeitlich begrenzt ist, ist sie nicht als erheblich im Sinne des § 44 Abs. 2 BNatSchG einzu-

stufen. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Entfällt.  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

Entfällt.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Feldlerche (Alauda arvensis) 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

8.1.2 Goldammer (Emberiza citrinella) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Goldammer (Emberiza citrinella) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: V 

 Europäische Vogelart RL Hessen: V 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Hessen:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

 Offene bis halboffene, abwechslungsreiche 

Landschaften mit strukturreichen Saumbioto-

pen 

 Agrarlandschaften und frühe Sukzessionssta-

dien der Bewaldung, Ortsränder 

 Einzelbäume und Büsche als Singwarten 

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

 Nahrungssuche auf dem Boden in niedriger Vegetation oder 

auf vegetationslosen Flächen, im Winter gern auf Getreide-

stoppelfeldern 

 Mitunter kurze Jagdflüge auf Insekten 

 Vielfalt an Sämereien, in Sommer Insekten, Larven und Spin-

nen 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 in/an Gebäuden  in Höhlen  in Gebüschen oder Bäumen  auf dem Boden 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Goldammer (Emberiza citrinella) 

    

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:       Monogame Saisonehe, Fremdkopulationen häufig, zuweilen Paarzusammenhalt im Winter 

 

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

 

Brutzeit: Legebeginn Mitte April – Anf. Mai, späteste bis Mitte August, 12-15d Brutdauer, flügge nach 11-13d, Nestlinge bis 

Ende Aug./Sept. 

 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 
Heimzug: Revierbesetzung Mitte Februar – Mitte März 

 

Wegzug: Abzug von Brutplätzen 

ab Ende August 

 

2.1.4 Verhalten Kurzstreckenzieher und Standvogel mit Dismigrationen/Winterflucht 

2.2 Brutbestand 
Europa:  

18 – 31 Mio. BP 

Deutschland: 

1 – 2.8 Mio BP 

Hessen: 

194.000 – 230.000 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

 
 nachgewiesen  potentiell 

 

 

 
 Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja    Nein 

 Es besteht für die Goldammer Brutverdacht südlich im Plangebiet und nordöstlich des 

Plangebiets, somit ist eine Zerstörung von Fortpflanzungsstätten möglich 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Goldammer (Emberiza citrinella) 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Durch eine Bauzeitbeschränkung (V 01) ist ein Eingriff während der Brutzeit ausgeschlos-

sen. 

 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Es finden sich ausreichend Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Umfeld des Plange-

biets. 

 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

 Ja    Nein 

 Entfällt.  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein     

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Potentiell ist es möglich, dass flugunfähige Jungtiere während der Brutzeit durch Fäll-, Ro-

dungs- und Rückschnittmaßnahmen, sowie der Baufeldräumung zu Schaden kommen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Um Flugunfähige Individuen zu schützen ist die Baufeldräumung, sowie Fäll-, Rodungs- 

und Rückschnittmaßnahmen außerhalb der Brutzeit durchzuführen (V 01). 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

Entfällt. 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefan-

gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 
 Ja    Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Goldammer (Emberiza citrinella) 

Eine baubedingte Störung einzelner Individuen ist nicht auszuschließen, da diese jedoch 

zeitlich begrenzt ist, ist sie nicht als erheblich im Sinne des § 44 Abs. 2 BNatSchG einzu-

stufen.  

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Entfällt.  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

Entfällt.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

V 01 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

8.1.3 Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Hessen: V 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Hessen:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

 Bevorzugt halboffenes bis offenes Ge-

lände mit Feldgehölzen und Buschgrup-

pen wie Böschungen, Dämme, Trocken-

hänge, aufgelassene Weinwerge, Wald-

ränder, Kahlschläge, junge Fichten – und 

Kiefernschonungen und Wacholderheiden 

 Auch in Siedlungen sehr häufig 

 Nest wird in niedrige Büsche, Dornsträu-

cher oder kleine Koniferen angelegt 

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

 Insektenfressende Vogelart 

 Hauptnahrung besteht aus Spinnen, Weichtieren, Insekten 

und deren Larven, aber auch Beeren und Früchte 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 in/an Gebäuden 

 

 in Höhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:       Saisonale Monogamie  

 

 
 Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

Brutzeit: Frühestens Ende Mai, hauptsächlich ab Anfang Juni. Flügge Jungvögel ab Ende Juni. 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 

Heimzug: Mitte Mai bis Ende Juni Wegzug: Ab August 

2.1.4 Verhalten  

2.2 Brutbestand 
M.-Europa:  

0,78 – 1,44 Mio. BP 

Deutschland: 

250.000 – 500.000 BP 

Hessen: 

6.000 – 14.000 BP 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

  Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja    Nein 

 Der Brutzeitnachweis erfolgte außerhalb des Eingriffsgebiets, eine Sichtung im Eingriffs-

gebiet blieb aus, womit ein Vorkommen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten hier auszu-

schließen ist. 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Entfällt.  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

Entfällt. 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein     

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Da keine Tiere im Eingriffsgebiet erfasst wurden ist auszuschließen, dass flugunfähige 

Jungtiere während der Brutzeit durch Fäll-, Rodungs- und Rückschnittmaßnahmen zu 

Schaden kommen.  

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Entfällt.  

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

 Entfällt.  

d) Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand!  
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

 Entfällt. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefan-

gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

 Entfällt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 
 Ja    Nein 

Zwar erfolgte ein Brutzeitnachweis im Untersuchungsgebiet, jedoch ist dieser über 50 m 

vom Plangebiet entfernt an einer Straße zwischen gewerblich genutzten Flächen. Von ei-

ner erheblichen Störung ist daher nicht auszugehen. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Entfällt.  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

Entfällt.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

 

 

8.1.4 Stieglitz (Carduelis carduelis) 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                    Stieglitz (Carduelis carduelis) 

 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - / 3 

 Europäische Vogelart RL Hessen: V / - / 3 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Hessen:  X / X X (Bh) 

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

 Der Stieglitz lebt auf ruderalen Standorten und 

Brachen. Halboffene, mosaikartig struktu-

rierte, offene bis halboffene Landschaften, mit 

hohem Strukturanteil von Gebüschen, Hecken 

oder Einzelbäumen 

 Nest in Laubbäumen oder Büschen 

 Oft innerhalb von Siedlungen 

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

 Stieglitze nutzen vor allem Hochstaudenfluren als Nahrungs-

quelle 

 Er bevorzugt Sämereien 

 

 

 

 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 in/an Gebäuden 

 

 in Höhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:       Alle drei Vogelarten Einzelbrüter mit saisonaler Monogamie. 

 

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                    Stieglitz (Carduelis carduelis) 

 

Brutzeit: Eiablage Ende Mai bis Anfang September. Flügge Jungvögel ab Ende Mai, Jungvögel von Zweitbruten Anfang Ok-

tober. 

 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 
Heimzug:  

 

Wegzug:  

 

2.1.4 Verhalten 
 

 

2.2 Brutbestand 

 

Europa:  

S.: 12 – 29 Mio. BP 

 

 

Deutschland: 

S.: 300.000 – 600.000 BP 

 

 

Hessen: 

S.: 30.000 – 38.000 BP  

 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

 
 nachgewiesen  potentiell 

 

 

 
 Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja    Nein 

 Da diese Art als Nahrungsgast im Plangebiet erfasst wurde, ist ein Vorkommen von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten nicht gegeben. 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Entfällt  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Es finden sich ausreichend Nahrungshabitate im Umfeld, sodass die ökologische Funktion 

gewahrt bleibt. 
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d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

 Ja    Nein 

 Entfällt  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein     

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Es wurden nur adulte Exemplare als Nahrungsgäste erfasst.  

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Entfällt.  

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

 Entfällt.  

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

Entfällt. 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefan-

gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

 Entfällt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 
 Ja    Nein 

Eine erhebliche Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 ist nicht zu erwarten.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Entfällt.  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

Entfällt.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 
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            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

 

8.2 Artenschutzrechtliche Prüfbögen planungsrelevanter Fledermäuse 

8.2.1 Großer oder Kleiner Abendsegler (Nyctalus noctula/ leisleri) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:   Abendsegler (Nyctalus noctula / leisleri) 

               

1. Allgemeine Angaben 

„Abendsegler “: der Artenkomplex der Schwesterarten Großer Abendsegler (Nyctalus nocula) und Kleiner Abendsegler 

(Nyctalus leileri) ist akustisch schwer zu trennen. Daher werden hier beide Arten beschrieben. 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

Großer Abendsegler 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: V 

 Europäische Vogelart RL Hessen: 3 

Kleiner Abendsegler 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: D (Daten unzureichend) 

 Europäische Vogelart RL Hessen: 2 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Großer Abendsegler Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   X  

Hessen:   X 

Kleiner Abendsegler Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 



Stadt Bad Camberg| Bebauungsplan "Gewerbegebiet 9 + 10" 1. Ergänzung | Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

IBU Staufenberg (01.2023) 

39

Artenschutzrechtliche Prüfung:   Abendsegler (Nyctalus noctula / leisleri) 

               

Deutschland:  X  

Hessen:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

                Großer Abendsegler: 

 sucht ein breites Lebensraumspektrum 

auf, ursprüngliche Habitate waren Laub-

wälder 

 vorwiegend unterhalb 550 m ü. NN 

 Spechthöhlen und andere Baumhöhlen in 

Waldrandnähe oder an Wegen, Fleder-

mauskästen auch in Spalten an Gebäu-

den, vor allem im Süden 

 

                 Kleiner Abendsegler: 

 Typische Waldfledermaus mit Bevorzu-

gung von Altbeständen, daher in Gebieten 

mit höhlenreichen alten Laubbäumen im 

Flach- und Hügelland 

 Wochenstuben in Baumhöhlen, Fleder-

mauskästen, selten in Spalten und Hohl-

räumen an Gebäuden 

Es werden Fäulnishöhlen (u.ä.) den 

Spechthöhlen bevorzugt 

 

Winterquartiere 

                Großer Abendsegler: 

 dickwandige Baumhöhlen 

 Felsspalten 

 Deckenspalten großer Höhlen teils an/in Gebäuden 

 

       Kleiner Abendsegler: 

 Baumhöhlen  

 Spalten u. Hohlräume an Gebäuden 

 Im Süden in Nistkästen 

 

 

Jagdhabitat: 

                Großer Abendsegler: 

 freier Luftraum über Wäldern, Offenland, 

in Siedlungsgebieten 

 schneller, geradliniger Flug in Höhen von 

10 bis 50 m, teils in mehreren hundert Me-

tern Höhe 

 erbeutet fliegende Insekten bereits vor der 

Dämmerung, teilweise tagüber aktiv 

 

         Kleiner Abendsegler: 

 Im freien Luftraum in 5 - 200 m Höhe auf 

häufig fester Bahn, teils auch in 1-2 m über 

Teichen, in strukturiertem Gelände, an 

Wassergräben 

agt pro Nacht ein bis zweimal je 1-3 Stunden 

 

Aktionsraum: 

                Großer Abendsegler: 

 Baumquartiere, v. a. Wochenstubenquartier, werden häu-

fig gewechselt 

 Quartierverbund verteilt sich auf 200 ha und Entfernun-

gen bis 12 km 

 Jagdgebiete bis in 2,5 km Entfernung, teilweise auch 26 

km, allerdings Umherstreifen und opportunistische Nut-

zung von Insektenvorkommen ohne klar definierbare 

Jagdgebiete 

Wanderung zwischen Sommer- und Winterquartier bis 

über 1.000 km, dabei sehr hoher Flug 

 

Kleiner Abendsegler: 

 Langstreckenwanderer, bis über 1.000 km zwischen Som-

mer- und Winterquartier 

 Quartierwechsel kleinräumig bis 1,7 km 

 Jagdgebiete in Entfernungen bis 4,7 km, bei Einzeltieren 

bis 17 km 

 Flächenumfang der Jagdgebiete 7,4-18,4 km² 

alle geeigneten Habitate werden großräumig beflogen, nur 

Jagdgebiete mit hohem Nahrungsaufkommen werden 

auch kleinräumig beflogen 
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2.1.2 Phänologie 

                Großer Abendsegler: 

 Geburt der Jungen ab Mitte Juni 

 adulte Weibchen verlassen Wochenstuben Ende 

Juli 

 ab Anfang August Paarungsquartiere in Baumhöh-

len 

 

Kleiner Abendsegler: 

 Quartierwechsel der Wochenstuben zum Teil täg-

lich, pro Kolonie bis zu 50 Quartiere über den Som-

mer, verteilt auf 300 ha 
 Geburt der 1-2 Jungtiere Anfang bis Ende Juni 

Paarung ab Ende Juli bis September 

                 

 

                Großer Abendsegler: 

 im Spätsommer Zug in Richtung Südwesten 

 Heimzug im Frühsommer nach Nordosten 

 Überwinterung von November/Dezember bis 

Ende Februar/März 

 Auch an milden Wintertagen aktiv 

 

                Kleiner Abendsegler: 

 im Herbst und im Frühjahr Wanderungen wie bei 

Zugvögeln 

 Überwinterung von Oktober/November bis 

März/ April 

 

2.2 Verbreitung 

Großer Abendsegler: 

In großen Teilen Europas, bis nach Zentral-, Nord- und Ostasien 

 

Kleiner Abendsegler: 

ganz Europa bis 57°N, dabei weit verbreitet aber nicht häufig mit Verbreitungs- bzw. Kenntnis-

lücken; bis über den Kaukasus nach Zentral-China und Indien verbreitet. 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

   nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein  

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

   

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Es finden sich keine geeigneten Strukturen für diese Art welche als Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im Plangebiet dienen könnten. 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?    Ja    Nein 
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 Entfällt.  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Entfällt.  

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

Entfällt. 

  Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                 

                                                                                                                                                                            Ja    Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
   Ja    Nein 

 

  

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   Ja   Nein 

 

Entfällt.  

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

Entfällt. 

  Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

Entfällt. 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

  Ja    Nein 

 Entfällt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                                                  Ja        Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
  Ja    Nein 

Entfällt. 
 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   Ja    Nein 
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Entfällt. 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   Ja    Nein 

Entfällt.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                   Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?              Ja    Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

 

8.2.2 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                          Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Hessen: 3 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  X   

Hessen: X   

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 
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2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

 

 kommt in nahezu allen Habitaten vor 

 als Kulturfolger häufig im Siedlungsbereich 

und in Kulturlandschaften 

 Quartiere überwiegend in Spalten und klei-

nen Hohlräumen an Gebäuden 

 Vereinzelt in Felsspalten oder hinter 

Baumrinde 

Winterquartiere 

 

 Gebäude 

 Felsspalten 

 Unterirdische Keller 

 Tunnel 

 Höhlen 

 

Jagdhabitat: 

 

 jagt strukturgebunden entlang von Leitli-

nien wie Gehölzreihen, Waldrändern, 

Waldwegen, Gebäuden, Einzelbäumen 

etc., auch an Gewässern 

 lineare Strukturen werden auf festen Bah-

nen immer wieder abgeflogen 

 frisst kleine Fluginsekten 

 

Aktionsraum: 

 

 Wechsel von Wochenstubenquartieren über 1,3 bis zu 15 

km Entfernung 

 Schwärmquartiere werden bis 22,5 km aufgesucht 

 Jagdgebiete etwa im Umkreis von 1,5 km mit einer Fläche 

von durchschnittlich 92 ha 

 Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier 

über etwa 20 km  

 

2.1.2 Phänologie 

 Quartierwechsel der Wochenstuben im Schnitt nach 

12 Tagen 

 Schwärmen hauptsächlich im August, an großen 

Winterquartieren von Mai bis September 

 

 während der Schwärmphase Invasionen, z. B. 

Einfliegen in Wohnungen etc. 

 Überwinterung von Oktober/November bis 

März/Anfang April 

 

2.2 Verbreitung in großen Teilen Europas, bis Südskandinavien, Nordwestafrika, Mittlerer Osten, Kleinasien 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen/Gebäudequartieren?     ja     nein 

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

   

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Durch die Fällung von Bäumen können Sommerquartiere zerstört werden.  

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Durch die Bauzeitbeschränkung ist gewährleistet, dass keine besetzten Sommerquartiere 

betroffen sind (V 01). 
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c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Es finden sich Ausreichend ansprechende Ausweichmöglichkeiten im Umfeld, sodass die 

ökologische Funktion weiterhin gewahrt wird. 

 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

Entfällt. 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein 

                                                                                                                                                                                    Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Bei Fällungen von Bäumen mit pot. Tagesquartieren ist mit einer Gefährdung einzelner 

Individuen zu rechnen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Durch die Bauzeitbeschränkung (V 01) wird ein Eingriff während der Wochenstubenzeit 

vermieden. 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Entfällt.  

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefan-

gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                                                  Ja           Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

Eine Störung von Tieren in Tagesquartieren in den Sommermonaten ist möglich. 
 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 
Durch die Bauzeitbeschränkung (V 01) wird ein Eingriff während der Wochenstubenzeit 

vermieden. 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 
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Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

V 01 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Hessen: 2 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   X  

Hessen: unbekannt    

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

 

 Bevorzugt in der Nähe von Feuchtgebie-

ten, meidet die Höhenlagen 

 Baumhöhlen, Spalten, Fledermauskästen 

 Selten in Gebäuden 

Winterquartiere 

 

 Fels- und Gebäudespalten, Holzstapel 

 seltener in Baum- und Felshöhlen 

 

Jagdhabitat: 

 

 Jagdflug schnell und geradlinig entlang von 

linearen Strukturen (Waldwege, Schneisen, 

Waldränder) 

 über Gewässern 

 z. T. um Straßenlampen 

Aktionsraum: 

 

 saisonaler Langstreckenwanderer bis nahezu 2.000 km 

Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartier 

 Jagdgebiete in Entfernungen bis 6,5 km vom Quartier 

 Jagdgebiet bis 20 km², darin 4 bis 11 kleinere Teiljagdge-

biete mit wenigen Hektar Fläche  

 

2.1.2 Phänologie 

 Belegung der Wochenstubenquartiere Anfang Mai, 

dort häufig mit anderen Arten vergesellschaftet 

 Geburt der Jungtiere Ende Mai, Anfang Juni 

 Auflösung der Wochenstuben bis Ende Juli 

 

 Paarung in Wochenstubennähe ab Ende August 

oder auf dem Zug bis Anfang November (Männ-

chen beziehen Paarungsquartiere bei den Wo-

chenstuben und entlang der Zugwege) 

 Überwinterung von Oktober/November bis März 

 

2.2 Verbreitung 
große Teile Europas bis 60° N, auch in Schottland, Schweden, Finnland, Russland, im Osten 

Irlands; nach Osten bis zum Ural 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein 

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

 

 

 

 

 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Sommerquartier könnten betroffen sein.  

 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Durch die Bauzeitbeschränkung ist gewährleistet, dass keine Sommerquartiere betroffen 

sind (V 01).  
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Es finden sich Ausreichend ansprechende Ausweichmöglichkeiten im Umfeld, sodass die 

ökologische Funktion weiterhin gewahrt wird. 

 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

Entfällt. 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein            

                                                                                                                                                                               Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Bei Fällungen von Bäumen mit pot. Tagesquartieren ist mit einer Gefährdung einzelner 

Individuen zu rechnen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Bauzeitbeschränkung während der Sommermonate (Vermeidungsmaßnahme V 01)  

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

Entfällt. 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefan-

gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                             Ja           Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

Eine Störung von Tieren in Tagesquartieren in den Sommermonaten ist möglich. 
 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 

Durch die Bauzeitbeschränkung (V 01) wird eine Störung während der Sommermonate 

und dem nutzen von Tagesquartieren unterbunden. 

 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

V 01 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

8.2.4 Große und Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii / mystacinus) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:  Bartfledermaus (Myotis brandtii / mystacinus) 

               

1. Allgemeine Angaben 

„Bartfledermaus “: der Artenkomplex der Schwesterarten Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) und Kleine Bartfleder-

maus (Myotis mystacinus) ist akustisch schwer zu trennen. Daher werden hier beide Arten beschrieben. 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

Große Bartfledermaus 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Hessen: 2 

Kleine Bartfledermaus 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Hessen: 2 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:  Bartfledermaus (Myotis brandtii / mystacinus) 

               

Große Bartfledermaus Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   X  

Hessen:  X  

Kleine Bartfledermaus Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  X  

Hessen:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

                Große Bartfledermaus: 

  Bevorzugt Wälder, dort auf Lichtungen, 

in Schneisen, an Wegen und Waldrändern 

 Stärker an Wälder und Gewässer gebun-

den als die Kleine Bartfledermaus  

 Quartiere in Baumhöhlen und Stamman-

rissen, in Nistkästen, in Spalten im Dach-

bereich waldnaher Gebäude 

 

Kleine Bartfledermaus: 

 Besiedelt offene und halboffene Land-

schaften mit lockeren Gehölzbeständen 

 Gern am Rande von Ortschaften und in 

der Nähe kleinerer Fließgewässer 

Nutzt spaltenartige Quartiere, v. a. an 

Häusern, hinter Baumrinde, an Jagdkan-

zeln 

 

Winterquartiere 

                Große Bartfledermaus: 

 Höhlen  

 Stollen 

 Bergwerke, Bergkeller 

 

Kleine Bartfledermaus: 

 Höhlen  

 Stollen 

 Bergwerke, Bergkeller 

 

 

Jagdhabitat: 

                Große Bartfledermaus: 

 Wendiger Flug in lichten Au- und Hallen-

wäldern, über Gewässern und entlang 

Uferbegleitvegetation 

 Flughöhe bodennah bis Kronenbereich-

frisst überwiegend fliegende Insekten 

 

         Kleine Bartfledermaus: 

 Wendiger Flug entlang von Vegetations-

kanten wie Hecken oder Waldränder 

 in Obstwiesen oder lockeren Baumbestän-

den 

 über Stillwasserbereichen von Gewässern 

erbeutet vor allem fliegende Insekten 
 

Aktionsraum: 

                Große Bartfledermaus: 

 bis zu 13 Teiljagdhabitate mit 1 bis 4 ha Größe 

 Entfernung zum Quartier bis zu 10 km Kolonien nutzen so 

über 100 km² 

 

Kleine Bartfledermaus: 

 bis 12 Teiljagdgebiete in Entfernungen bis 2,8 km vom 

Quartier sehr ortstreue Art ohne ausgeprägtes Zugverhal-

ten 

 

 

 

 

2.1.2 Phänologie 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:  Bartfledermaus (Myotis brandtii / mystacinus) 

               

                Große Bartfledermaus: 

 Gemischte Quartiere mit anderen Arten 

 Überwinterung beginnt recht spät im Oktober/No-

vember, bis März/April 

 

Kleine Bartfledermaus: 

 Quartiere werden alle 10-14 Tage gewechselt, in 

dauerhaft besetzten Quartieren Individuenfluktua-

tion 

 Mischgesellschaften mit Zwergfledermäusen Ge-

burt der Jungtiere in der zweiten Junihälfte 

 Schwärmen vor Höhlen ab Anfang August 

 

 

                Große Bartfledermaus: 

 

                Kleine Bartfledermaus: 

 Überwinterung beginnt recht spät im Okto-

ber/November, bis März/April 

2.2 Verbreitung 

Große Bartfledermaus: 

Mittel- und Nordeuropa, Russlannd 

 

Kleine Bartfledermaus: 

Marokko, West- Mittel- und Osteuropa bis nach Südskandinavien und zum Kaukasus. 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

   nachgewiesen   potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein  

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

   

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Es ist davon auszugehen, dass nur ein Überflug erfasst wurde. 

 Ja    Nein  

 

Tagesschlafplätze im Plangebiet sind unwahrscheinlich, jedoch nicht auszuschließen.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Bauzeitbeschränkung V 01  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Es finden sich Ausreichend ansprechende Ausweichmöglichkeiten im Umfeld, sodass die 

ökologische Funktion weiterhin gewahrt wird. 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:  Bartfledermaus (Myotis brandtii / mystacinus) 

               

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

Entfällt. 

  Ja   Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                 

                                                                                                                                                                                 Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Bei Fällungen von Bäumen mit pot. Tagesquartieren ist mit einer Gefährdung einzelner 

Individuen zu rechnen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Bauzeitbeschränkung V 01, außerhalb der Bauzeitbeschränkung ist nicht mit einem Vor-

kommen zu rechnen. 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

Entfällt. 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                                                     Ja   Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

Eine Störung von Tagesquartieren in den Sommermonaten ist möglich. 
 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 
Bauzeitbeschränkung V 01 für die Sommermonate 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                                          Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
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Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

  Ausnahme erforderlich                 Ausnahme nicht erforderlich  

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

V 01 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen 

  FCS – Maßnahmen 

  Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

8.3 Artenschutzrechtliche Prüfbögen planungsrelevanter Säugetiere 

8.3.1 Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:          Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes) 

 Europäische Vogelart RL Hessen: D (Daten unzureichend) 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 
Günstig 

 

Ungünstig - 

unzureichend 

Ungünstig - 

schlecht 

keine ausrei-

chenden Daten 

Europa:     

Deutschland:      

Hessen:     

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:          Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Lebensraum und Aktionsraum: 

 Die Haselmaus ist eng an Vorkommen 
von Gehölzen gebunden 

 Bevorzugt werden Laubmischwälder mit 
gut entwickelter, vielfältiger Strauch-
schicht sowie Verjüngungsstadien von 
Wäldern 

 Das Vorkommen der Hasel ist kein obli-
gatorischer Faktor für die Haselmaus 

 

 

 

 Bedeutsam ist eine hohe Diversität von Bäumen 
und Sträuchern  

 Reviergröße abhängig vom Nahrungsangebot, 
angegeben werden Werte zwischen 0,19 und 
0,73 ha bzw. im Jahresverlauf insgesamt bis zu 
1 ha 

Nester und Verstecke: 

 

 Haselmäuse bauen fein verwobene Som-
mernester aus Pflanzenmateralien in 
dichte Gebüsche (z. B. Brombeerhecken) 
und Astquirle kleiner Bäume, in Baum-
höhlen, Nistkästen und anderen Nischen, 
aber auch am Boden 

 Winternester werden am/im Boden ge-
baut und sind wegen der benötigten Iso-
lierung dicker 

 

 

Nahrung: 

 

 Ändert sich im Jahresverlauf je nach Angebot: 
 im Frühjahr Blütenknospen, Blüten, Insekten, ggf. 

Nüsse und ähnliche Früchte aus dem Vorjahr 
 im Sommer Beeren (z. B. Walderdbeere, Heidel-

beere, Weißdorn), Pflanzenteile bestimmter 
Pflanzenarten 

 im Herbst Beeren (z. B. Schlehe, Eberesche), 
Nussfrüchte und Samen (z. B. Haselnuss, Eichel, 
Buchecker, Esche, Ahorn), Knospen und Kätz-
chen, Insekten 

 

 

2.1.2 Fortpflanzung  

 Paarung erfolgt kurz nach dem Winterschlaf, 
hauptsächlich im Mai 

 Geburt nach rd. 25 Tagen 
 erste Würfe im Mittelgebirgsraum Ende Mai / An-

fang Juni, späteste noch im Oktober 

 

 

 

 Haselmäuse können zweimal jährlich 
werfen, Regelfall ist ein Wurf 

 Es werden 3-6 Jungtiere geboren 

 

2.2 Verbreitung 

In Europa und Kleinasien etwa bis in Höhe Südschwedens, im Westen bis zu den Py-

renäen, im Osten bis an die Wolga. Im Mittelmeerraum Inselpopulationen. In Hessen 

wohl recht weite Verbreitung, aber in geringer Dichte und mit (Kenntnis-) Lücken. 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 
Nachweis von besetzten Verstecken?         ja     nein 

 

 Wenn Ja, wo im Plangebiet?  
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Artenschutzrechtliche Prüfung:          Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

 

Südlich im Plangebiet innerhalb der Gehölzreihe konnte ein Haselmausnest gefunden 

werden. Ebenso nördlich des Plangebiets in der Gehölzreihe.  

Ein Nachweis von einer Haselmaus an einem Haselmauskasten am 12.07.2022 nord-

westlich des Plangebiets (siehe Karte im Anhang).  

 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschä-

digt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Da konkrete Nachweise der Haselmaus vorliegen und Gehölze im südwestlichen 

Bereich für die Zufahrt gerodet werden, ist mit dem Verlust von Ruhe- und Fort-

pflanzungsstätten zu rechnen.  

 

 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  
 

 Ja    Nein 

 
Weitgehender Erhalt des Gehölzsaums südlich und östlich im Plangebiet (V 04).  

Entnahme von Gehölzen nur während der Winterschlafphase (V 02). 
 

c) 

Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

 Ja    Nein 

 

Der Größte teil der für die Haselmaus geeigneten Gehölzstrukturen im Plangebiet 

bleibt erhalten (V 04), zudem erfolgt bei als Kompensationsmaßnahme die Installa-

tion von 5 künstlichen Haselmauskobeln (K 01). 

 

 

d) 

Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

 

 Ja    Nein 

 
Durch die Bereitstellung geeigneter Ersatzquartiere (K 01) kann die ökologische 

Funktion gewährleistet werden. 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ 

tritt ein                                                                                                                                  Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
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a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnah-

men zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

 

Da konkrete Nachweise der Haselmaus vorliegen, können ruhende oder fluchtun-

fähige Haselmäuse durch das Vorhaben beeinträchtigt werden.  

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Erhalt des Gehölzsaums südlich und östlich im Plangebiet (V 04) und schonende 

Entnahme von Gehölzen nur während der Winterschlafphase (V 02). 

Ökologische Baubegleitung vor Baufeldräumung falls die Gehölze außerhalb der 

Winterschlafphase entfernt werden(V03). 

 

 

 

c) 

Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung 

mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten“ Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 

 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) 

 

 Ja    Nein 

Entfällt. 

 
 

e) 

Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende 

Tiere gefangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Ent-

nahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                            Ja           Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) 
Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

Da ein Vorkommen der Haselmaus besteht, sind auch erhebliche Störungen mög-

lich.  

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  
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 Ja    Nein 

 

Da der Großteil der Gehölzbereiche erhalten bleibt (V 04) und die nötigen Fällungen 

schonend während der Winterschlafphase durchgeführt werden (V 02), ist eine er-

hebliche Störung auszuschließen 

 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 

 Ja    Nein 

Es handelt sich unter Berücksichtigung der Vermeidungs-Maßnahmen um keine 

Störung welche den Erhaltungszustand der lokalen Population im Sinne des § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verschlechtert. 

 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

V 01, V 04, V 02 

Vermeidungsmaßnahmen 

CEF - Maßnahmen 

FCS – Maßnahmen 

Funktionskontrolle / Monitoring / Risikoma-

nagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 

Abs. 1 FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-

RL nicht erfüllt! 
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